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Geld Marco Sieber,  
Präsident der FCL Holding AG,  

sucht neue Aktionäre für den FC Luzern. 29
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Umfrage Kurz vor der 
Abstimmung haben die Gegner der  

Einheitskasse die Nase vorn. 5

KOMMENTAR

Das Fuder 
überladen

Das Kartellgesetz 
schützt den Wett
bewerb unter den 
Marktteilnehmern. 

Nicht mehr und nicht weniger. 
Dieses Wissen ist in der Arbeit 
an der Kartellgesetzrevision 
völlig verloren gegangen. Die 
Änderungsanträge wurden 
mehr und mehr, man wurde 
den Eindruck nicht los, dass 
die Gesetzgeber eine eierlegen
de Wollmilchsau gebären woll
ten. Der Aktivismus gipfelte im 
Versuch, das Kartellgesetz als 
Speerspitze im Kampf gegen 
zu hohe Preise in der Schweiz 
einzusetzen. 

Mit jedem neuen Artikel, der 
in das Gesetz aufgenommen 
wurde, fanden sich auch neue 
Gegner. Am Ende kämpfte eine 
bunt gemischte Truppe aus 
allen Fraktionen gegen die 
Vorlage. SVP und BDP spra
chen sich geschlossen gegen 
die Revision aus. Unterstützung 
erhielten sie von fast der 
ganzen Fraktion der Grünen 
sowie von fast der Hälfte der 
CVPVertreter. Viele NeinStim
men kamen auch aus der FDP. 
Und von gewerkschaftsnahen 
SPMitgliedern, die fürchteten, 
aus der Wettbewerbskommis
sion zu fliegen.

Schade ist es um all jene 
Ansätze in der Gesetzesrevision, 
die vermutlich eine Mehrheit 
gefunden und die Wettbewerbs
ordnung modernisiert hätten. 
Dazu zählt das verbesserte 
Zivilverfahren, das die Konsu
mentenrechte gestärkt hätte. 
Ebenso zählt dazu das ausge
baute Widerspruchsverfahren. 
Dieses hätte es einerseits den 
Unternehmen ermöglicht, eine 
Absprache zuerst zu testen,  
und andererseits der Weko   
ermöglicht, die Folgen der 
Absprache zu beobachten, 
bevor sie sie beurteilen muss. 
Mit dem Nationalratsentscheid 
war die jahrelange Arbeit zwar 
für die Katz. Die auf Abwege 
geratene Revision hätte aber 
auch kaum mehr auf Kurs 
gebracht werden können. 

MARINA WINDER 
schweiz@luzernerzeitung.ch

ANZEIGE

ANZEIGE

40 Asylbewerber 
ziehen nach Horw 
UNTERKUNFT red. Die Gemeinde 
Horw stellt zwei leer stehende Wohn
häuser als Asylunterkunft für 40 Per
sonen zur Verfügung. Damit kommt 
Horw der Vorgabe des Kantons nach, 
bis Mitte November zusätzliche Asyl
plätze zu schaffen. Auch andere Ge
meinden sind inzwischen fündig ge
worden. In Meggen ist eine Unter
kunft für 26 Personen in Aussicht, 
und in Root ist es gelungen, eine 
grosse Familie unterzubringen.  21

Staatsanwalt will wieder 
kurze Freiheitsstrafen
JUSTIZ Der Luzerner Ober-
staatsanwalt Daniel Burri will 
Geldstrafen nur noch unbedingt 
aussprechen – und befürwortet 
kurze Gefängnisstrafen.

avd. Der Begriff Kuscheljustiz taucht 
immer wieder auf. Auch nach den 
Krawallen im Rahmen des Fussball
spiels gegen den FC Zürich in Luzern 
stellt sich die Frage, ob die Chaoten – 
wenn sie denn gefasst werden – mit 
Samthandschuhen angefasst werden. 

Dem widerspricht der Luzerner 
Oberstaatsanwalt Daniel Burri im Inter
view mit unserer Zeitung vehement. 
Trotzdem befürwortet er zwei Mass
nahmen, die der Bundesrat bei einer 
Revision des Strafgesetzbuches beab
sichtigt: Geldstrafen sollen künftig nur 
noch unbedingt ausgesprochen wer
den, also zwingend bezahlt werden. 
Und kurze Freiheitsstrafen für die Dau
er von maximal sechs Monaten sollen 
nach deren Aufhebung 2007 wieder 
eingeführt werden. Burri: «Insbeson
dere könnten wir damit gewisse Straf
täter, zum Beispiel Kriminaltouristen, 
besser vor weiterer Delinquenz ab
halten als mit Geldstrafen.» 19

«So könnten wir 
Straftäter vor weiterer 
Delinquenz abhalten.»

DANIEL BURRI , 
OBERSTAATSANWALT 

Nationalrat 
versenkt Revision 
KARTELLGESETZ red. Das Tauzie
hen um tiefere Preise in der Schweiz 
hat ein Ende: Mit 99 zu 80 Stimmen 
hat der Nationalrat das Eintreten auf 
die Kartellgesetzänderung abgelehnt 
– und damit endgültig versenkt. SP
Nationalrätin Prisca BirrerHeimo 
reagiert enttäuscht ob diesem Ent
scheid. Ans Aufgeben denkt sie aber 
nicht: Vielmehr deutete sie an, eine 
Volksinitiative zu lancieren.
 Kommentar 5. Spalte  11

Jungen entgehen 
Milliarden 
PENSIONSKASSEN red. Die Schwei
zer Pensionskassen haben ein gutes 
Jahr hinter sich. Sie erwirtschafteten 
eine Rendite von stattlichen 6,23 Pro
zent. Nur: Davon geht deutlich we
niger an die einzahlenden Berufs
tätigen als an die Rentner. 

Nach Berechnungen der Pensions
kassenspezialistin Swisscanto blieben 
den Berufstätigen allein letztes Jahr 
insgesamt 3,4 Milliarden Franken 
vorenthalten. 3

Busse mit Kinderkrankheiten
Die neuen 1er-Busse der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) haben Kinderkrank heiten: 
Zum einen beschweren sich Passagiere über die Klimaanlage, zum andern haben  
die Chauffeure Mühe mit bremsen und anfahren. Bild Roger Grütter 19
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So wird bestraft
STRAFEN avd. Die Justiz unterscheidet 

folgende Arten von Sanktionen:

 " Die Busse kommt bei Übertre-
tungen (kleineren Delikten) zur An-
wendung und ist immer unbedingt. 
Die Schweizerische Staatsanwälte-
Konferenz (SSK) empfiehlt bei Bus-
sen rund um Sportanlässe eine 
Mindesthöhe von 500 Franken. 
Wer sich vermummt, muss mit 
einer Busse in der Höhe von einem 
Drittel des Monatslohns rechnen.

 " Die Geldstrafe wird bei Ver-
gehen und Verbrechen (mittel-
schweren Delikten) angewendet. 
Bei Ersttätern ist sie bedingt, an-
sonsten unbedingt. Sie besteht aus 
einer bestimmten Anzahl von Ta-
gessätzen. Die Höhe eines Tages-
satzes wird nach den persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen 
des Täters festgelegt. Bei Vergehen 
rund um Sportanlässe soll die Geld-
strafe gemäss SSK mindestens 40 
Tagessätze betragen. Wer Pyros 
abfeuert, muss mit 90 Tagessätzen 
rechnen.

 " Die Freiheitsstrafe wird bei 
schweren Delikten angewendet. 
Sie kann bedingt oder unbedingt 
aus gesprochen werden. Die Min-
destdauer beträgt sechs Monate.

Werden Hooligans zu lasch angefasst? 
LUZERN Oberstaatsanwalt Daniel Burri erklärt, 
wie Chaoten bestraft werden – und warum er 
sich die Wiedereinführung von kurzen Freiheits-
strafen wünscht. 

INTERVIEW ALEXANDER VON DÄNIKEN 
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

Einen Monat ist es her, seit Fussball
chaoten in Luzern gewütet haben (Aus
gaben vom 18. und 19. August). Weil die 
Polizei vor Ort keine Verhaftungen 
durchgeführt hat, konzentrieren sich die 
Strafverfolgungsbehörden auf die nach
trägliche Identifikation der Chaoten. Mit 
bisher bescheidenem Erfolg: Gerade 
ein mal zwei mutmassliche Rädelsführer 
sind identifiziert worden. Über weitere 
Ermittlungen geben Polizei und Staats
anwaltschaft derzeit keine Auskunft. Wir 
haben bei Oberstaatsanwalt Daniel  Burri 
nachgefragt, was den Chaoten blüht.

Daniel Burri, wer an Krawallen wie 
am 16. August in Luzern Steine gegen 
Polizisten wirft, kommt in der Regel 
mit einer bedingten Geldstrafe davon. 
Wer ein Rotlicht überfährt, muss hin-
gegen eine unbedingte Busse zahlen. 
Wie passt das zusammen?

Daniel Burri*: Man darf Äpfel nicht mit 
Birnen vergleichen. Beim Rotlicht handelt 
es sich um eine Ordnungsbusse, die von 
Gesetzes wegen mit 250 Franken sank
tioniert wird. Wer als «Rowdy» oder «Ran
dalierer» gewalttätig wird und Steine 
gegen Polizisten wirft, wird härter ange
fasst. Er muss mit einer Festnahme rech
nen und hat sich unter anderem wegen 
Gewalt und Drohung gegen Behörden 
und Beamte, Landfriedensbruch, even
tuell Körperverletzung und/oder Sach
beschädigung, zu verantworten. 

Trotzdem: Eine bedingte Geldstrafe 
tut keinem weh.

Burri: Nebst Geldstrafen von bis zu 180 
Tagessätzen sprechen wir bei Ersttätern 
gleichzeitig auch hohe unbedingte Bus
sen, sogenannte Verbindungsbussen, aus. 
Diese können mehrere tausend Franken 
betragen. Zudem wird eine solche Strafe 
im Zentralstrafregister eingetragen, womit 
der Betroffene als vorbestraft gilt. Das 
Gesetz gibt uns diesen Rahmen vor, und 
wir nutzen unseren Handlungsspielraum 
für spürbare Strafen aus. Dies kann in 
besonders schweren Fällen auch zu einer 
Überweisung ans Gericht führen. 

Häufig ist von «Kuscheljustiz» die 
Rede. Werden Krawallanten einfach 
zu lasch angepackt oder müssen 
schärfere Gesetze her?

Burri: Den Vorwurf der «Kuscheljustiz» 
weise ich ganz entschieden zurück. Wir 
haben in der Schweiz eine gut funktio
nierende Strafjustiz, die konsequent, aber 
mit Augenmass richtet. Darauf dürfen wir 
stolz sein. Fakt ist, dass die Polizei und 
die Gerichte meines Erachtens im Berufs
alltag eine sehr gute Arbeit verrichten, 
was oft übersehen wird. Meiner Ansicht 
nach benötigen wir auch keine schärferen 
Gesetze. Wir haben die gesetzlichen 
Grundlagen, auch «Rowdys», angemessen 
hart zu sanktionieren. Und dies setzen 
wir auch in die Tat um. Bei den letzten 
Vorfällen von Fussballchaoten in Luzern 
haben wir hohe Geldstrafen ausgespro
chen. Dazu kamen unbedingte Bussen bis 
zu 4600 Franken. Solche Strafen tun weh, 
zumal die Betroffenen diese hohen Bussen 
häufig über Monate abstottern müssen.

Die beiden mutmasslichen Rädelsfüh-
rer vom 16. August sind bis am Mon-

tagmittag nach dem Spiel in Haft 
geblieben. Das gibt Erklärungsbedarf 
bei Eltern und der Schule beziehungs-
weise beim Arbeitgeber. Macht Luzern 
das immer so? 

Burri: Wer an Sportveranstaltungen Gewalt 
anwendet und festgenommen wird, muss 
damit rechnen, dass er erst am Montag 
wieder freigelassen wird. Wir benötigen 
für eine sorgfältige Untersuchung Zeit. 
Zuerst muss der Sachverhalt von der Poli
zei präzise ermittelt werden. Zudem müs
sen wir selber auch Abklärungen tätigen. 
Ich erwarte von unseren Staatsanwälten, 
dass sie gründlich arbeiten. Auch die 
Polizei benötigt Zeit bis zur Rapportierung. 

Wenn jemand wegen Gewalt festgenom
men wird, greifen wir konsequent durch. 
Wenn sich jemand gegenüber dem Arbeit
geber erklären muss, können wir darauf 
keine Rücksicht nehmen.

Der Bundesrat schlägt vor, die kurze 
Freiheitsstrafe, die 2007 abgeschafft 
worden ist und maximal sechs Mo-
nate gedauert hat, aus Abschre-
ckungsgründen wieder einzuführen. 
Was halten Sie davon?

Burri: Ich begrüsse den Vorschlag. Die 
Wirkung darf aber nicht überschätzt wer

den, zumal der Anwendungsbereich re
lativ klein ist.

Inwiefern klein?
Burri: Kurze Freiheitsstrafen sollen bei 
Ersttätern nur dann ausgesprochen wer
den, wenn diese mit einer blossen Geld
strafe von der Begehung weiterer Ver
brechen oder Vergehen nicht abgehalten 
werden können. Die bereits etablierte 
Geldstrafe dürfte somit bei den Vergehen 
die wichtigste Sanktion bleiben. Und das 
ist auch gut so. Fraglich ist allerdings der 
bedingte Vollzug der Geldstrafen. Wir 
Staatsanwälte sind der Meinung, dass die 
Geldstrafen stets unbedingt ausgespro
chen werden sollten, was auch der Bun
desrat in seiner Revision vorschlägt.

Ein Nachteil der kurzen Freiheitsstra-
fe wäre, dass die bereits überlasteten 
Gefängnisse noch stärker belastet 
würden. Sehen Sie weitere Nachteile?

Burri: Die Verhängung einer kurzen Frei
heitsstrafe stellt einen schwerwiegenden 
Eingriff dar. Die damit verbundene Pro
blematik, dass die betroffene Person aus 
dem Arbeits und dem sozialen Umfeld 
herausgerissen wird, ist uns hinlänglich 
bekannt. Immerhin gibt es ja noch die 
Mög lichkeit des tageweisen Vollzugs und 
der Halbgefangenschaft. Freiheitsstrafen 
sollten dennoch die Ausnahme bilden, 
zu mal auch hohe Vollzugskosten damit 
anfallen.

Was wären die Vorteile?
Burri: Für die Wiedereinführung der kur
zen Freiheitsstrafen sprechen verschiede
ne Gründe. Insbesondere könnten wir 
da mit gewisse Straftäter, zum Beispiel 
Kriminaltouristen, besser vor weiterer 
Delinquenz abhalten als mit Geldstrafen. 
Letztere machen keinen Sinn bei Perso
nen, die illegal in der Schweiz sind und 
bei uns Straftaten verüben, da sie ohne
hin nicht bezahlen können. Im weiteren 
haben auch bedingt ausgefällte Freiheits
strafen eine abschreckende Wirkung auf 

Straftäter, da bei einem erneuten Delikt 
ein Freiheitsentzug droht. 

HINWEIS
* Daniel Burri (52) ist seit 2011 Oberstaatsanwalt 
des Kantons Luzern. Davor war er fünf Jahre 
leitender Staatsanwalt. Er ist Mitglied der FDP, 
verheiratet, Vater von drei Töchtern und wohnt 
in Luzern.

Passagiere reklamieren: In den neuen VBLBussen ziehts
LUZERN Die neuen Busse  
der Verkehrsbetriebe Luzern  
haben Kinderkrankheiten.  
Die VBL versuchen nun, Abhilfe  
zu schaffen.

«In den neuen 1erBussen ziehts», 
ärgert sich ein Passagier, der häufig mit 
den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL) 
unterwegs ist. «Vor allem, wenn man 
am Fenster sitzt, ist es kaum auszuhal
ten. Offensichtlich sind die Klimaanla
gen oder Lüftungen in diesen Bussen 
total falsch eingestellt.»

Ein anderer Passagier enerviert sich 
über die abrupten Anfahr und Brems
manöver der neuen Busse. «Die Chauf
feure scheinen diese Fahrzeuge über
haupt nicht im Griff zu haben.»

«Es gab kritische Rückmeldungen»
Christian Bertschi, Kommunikations

verantwortlicher der VBL, räumt auf 
Anfrage unserer Zeitung ein, dass es 
Probleme gibt: «Es gab vereinzelte kri
tische Rückmeldungen, welche die Kli
maanlage und den Fahrstil betrafen.» 
In Bezug auf die Klimaanlage gebe es 
indes unterschiedliche Rückmeldungen: 
«Für die einen sind die Temperaturen 
zu hoch, anderen ist es zu kalt, und sie 
beschweren sich über die Zugluft. Wir 
versuchen hier, einen guten Mittelweg 
zu finden.»

Laut Bertschi werden die Klimaanla
gen in den Bussen zentral gesteuert. Das 
heisst: Der Chauffeur kann sie nicht im 
Bus regulieren. Die Klimaanlagen seien 
in der Regel auf eine Temperatur von 
22 Grad eingestellt. «Wir kontrollieren 
bei Rückmeldungen jeweils die Lüf
tungsanlagen und nehmen, wo nötig, 
Korrekturen vor.»

In Bezug auf die abrupten Anfahr 
und Bremsmanöver sagt Bertschi: «Die 
neuen DoppelgelenkTrolleybusse sind, 
was die Bremsen angeht, tatsächlich 
etwas anders zu bedienen als die an
deren Fahrzeuge der VBL.» Die Chauf
feure, welche die neuen Doppelgelenk
Trolleybusse fahren, müssten sich des

halb leicht umstellen und an die 
neuen Einstellungen gewöhnen. «Sie 
wurden und werden weiterhin von 
unserem Fahrschulteam geschult. Wir 
bedauern es, wenn Fahrgäste unan
genehm davon betroffen sind. Wir sind 
aber guten Mutes, dass die Chauffeure 
mit zunehmender Erfahrung mit den 

neuen Fahrzeugen besser umgehen 
können.»

Der erste der neuen 1erBusse ist seit 
dem 19. Juni fahrplanmässig im Einsatz. 
Mittlerweile verkehren sechs Fahrzeuge 
auf der Linie 1. Der siebte Bus wird 
nächste Woche in Betrieb gehen, der 
achte Ende September und der neunte 

Ende Oktober. Insgesamt haben die VBL 
neun solcher Busse für einen Totalbetrag 
von 12,75 Millionen Franken ange
schafft. Momentan ist laut Bertschi kein 
weiterer Kauf von DoppelgelenkTrolley
bussen geplant.

BENNO MATTLI 
benno.mattli@luzernerzeitung.ch

Einer der neuen 
1er-Busse, 

aufgenommen  
beim Schlossberg 

in Luzern. 
Bild Eveline Beerkircher

«Den Vorwurf  
der ‹Kuscheljustiz› 
weise ich zurück.»

DANIEL BURRI , 
OBERSTAATSANWALT LUZERN 


